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Fazit
Das UWG bezweckt die Gewährleistung der Lauterkeit des Wettbewerbs, wäh-
rend es dem Immaterialgüterrecht vorbehalten ist, besondere Leistungen als
solche zu schützen. Leistungen sind daher durch das UWG nicht als solche,
sondern nur bei Vorliegen lauterkeitsrechtlich relevanter Umstände gegen
Übernahme und Nachahmung geschützt, wie namentlich vermeidbarer
Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, hinterlistigem Verhalten oder behin-
derndem systematischem Vorgehen.

1 Privatrecht - Vollstreckung
1.4 Unlauterer Wettbewerb

1.4.3 Patentrecht und UWG

Aufgrund des Territorialitätsprinzips beschränkt sich die räumliche Geltung des UWG
grundsätzlich auf das Gebiet der Schweiz.

In einer Patentstreitigkeit verlangte die Patentinhaberin gestützt auf das UWG provi-
sorische und superprovisorische Massnahmen, die bewilligt wurden. Die Patent -
verletzerin focht diese Verfügung erfolglos an. Sie machte geltend, dass nach der so
genannten «Umwegtheorie» nicht auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht verbo-
ten werden dürfe, was nach den immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen erlaubt
sei. Dies aber lag hier nicht vor. 

Das Bundesgericht hält fest, dass Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die als solche
keinen Immaterialgüterschutz geniessen, von jedermann genutzt werden dürfen. Das
Lauterkeitsrecht enthält kein generelles Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen, son-
dern es besteht grundsätzlich Nachahmungsfreiheit. 

Obwohl sich das UWG grundsätzlich auf das Gebiet der Schweiz beschränkt, gilt für
privatrechtliche Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb in internationalen Sachver -
halten das Marktauswirkungsprinzip. Danach unterstehen solche Ansprüche grundsätz-
lich dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung ent-
faltet. Als Markt gilt derjenige Ort im Sinne eines Staatsgebiets, an dem der Wettbe -
werber mit seinem Angebot auftritt, mit allfälligen Mitbewerbern in Konkurrenz tritt
und sich an potentielle Abnehmer richtet; massgebend ist der Ort der Marktgegenseite,
d.h. das Umfeld des potentiellen Abnehmers. Wirkt sich eine im Ausland getätigte,
unlautere Handlung mithin auf den schweizerischen Markt aus, findet darauf das
schweizerische UWG Anwendung. Eine Ausnahme vom Marktauswirkungsprinzip sieht
Art. 136 Abs. 2 IPRG vor: Danach ist im Falle, in dem sich die Rechtsverletzung aus-
schliesslich gegen betriebliche Interessen des Geschädigten richtet, das Recht des
Staates anzuwenden, in dem sich die betroffene Niederlassung befindet.

BGE 4A_616/2009

Art. 136 Abs. 2 IPRG


